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Verfahrens die tatsächlichen Umstände des in der 
Anklage bezeichneten Verhaltens nicht den Verdacht 
rechtfertigen, daß es sich hierbei um eine Straftat 
handelt, oder wenn zwar der Verdacht einer straf
baren Handlung besteht, jedoch kein hinreichender 
Verdacht vorliegt, daß der Beschuldigte der Täter 
ist.

Aus rechtlichen Gründen ist die Eröffnung abzuleh
nen, wenn die Handlungen keinen gesetzlichen Straf
tatbestand erfüllen, oder wenn andere notwendige 
Voraussetzungen für die Durchführung eines gericht
lichen Verfahrens fehlen. Das können Strafauf- 
hebungs-, Rechtfertigungs-, Straf- oder Schuldaus
schließungsgründe sein, die der Eröffnung entgegen
stehen. So ist die Eröffnung des Hauptverfahrens ab
zulehnen, wenn sich aus dem Akteninhalt die feh
lende Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten er
gibt (§ 51 Abs. 1 StGB) oder nach §§ 52, 53, 54 StGB 
eine strafbare Handlung nicht vorliegt. Ebenso ist 
zu verfahren, wenn die Voraussetzungen der §§ 228, 
904 BGB erfüllt sind. Der Eröffnung des Hauptver
fahrens stehen weiter die Verjährung der Strafver
folgung (§§ 86 ff. StGB) und auch persönliche Straf
ausschließungsgründe, wie die des § 25 Abs. 2 StEG, 
des § 247 Abs. 2 und des § 257 Abs. 2 StGB entgegen.

Die Eröffnung des Hauptverfahrens ist auch unzu
lässig im Falle des Rücktritts vom Versuch oder der 
tätigen Reue (§ 46 Ziffern 1 oder 2 StGB). Audi bei 
fehlendem Strafantrag (§ 61 StGB) darf das Haupt
verfahren nicht eröffnet werden, es sei denn, daß der 
Staatsanwalt im Falle der Körperverletzung wegen 
besonderen öffentlichen Interesses an der Strafver
folgung Anklage erhoben hat (§ 232 StGB).

Die Eröffnung des Hauptverfahrens ist auch abzu
lehnen, wenn das Gericht nach Prüfung des Akten
inhalts zu dem Ergebnis kommt, daß die in der An
klage bezeichnete Handlung in ihrer äußeren Er
scheinungsform zwar dem Wortlaut eines gesetz
lichen Tatbestandes entspricht, aber nicht gesell
schaftsgefährlich ist (§ 8 StEG).

Besteht nur wegen einer oder einiger der in der An
klage bezeichneten Handlungen hinreichender Tat
verdacht, so ist nur insoweit Eröffnungsbeschluß zu 
erlassen, im übrigen ist die Eröffnung abzulehnen. 
Keinesfalls kann aber die Eröffnung des Hauptver
fahrens abgelehnt werden, wenn das Gericht die 
dem Beschuldigten zur Last gelegten Handlungen 
oder einige davon lediglich rechtlich anders beurteilt, 
als dies vom Staatsanwalt in der Anklageschrift ge
schehen ist. 3

3. Ergibt die Prüfung des Gerichts, daß das Ermittlungs
ergebnis nicht ausreicht, den hinreichenden Verdacht 
einer strafbaren Handlung in allen Punkten der 
Anklage festzustellen und sind weitere Ermittlungen 
erforderlich und möglich, ist das Verfahren nach 
§ 174 StPO in das staatsanwaltschaftliche Ermitt
lungsverfahren zurückzuverweisen. Erschwerend 
für die Entscheidung über die Eröffnung des Haupt
verfahrens ist auch oft, daß die vom Beschuldigten 
im Ermittlungsverfahren vorgetragenen und für die 
Sache bedeutsamen Einwendungen nicht auf ihre 
Richtigkeit überprüft worden sind, daß den Mög
lichkeiten zur Aufklärung erheblicher Widersprüche 
zwischen den Aussagen der Zeugen und der Verneh
mung des Beschuldigten sowie zur Einschätzung sei
ner Person nicht oder nur ungenügend nachgegangen

worden ist oder notwendige gutachtliche Äußerungen 
fehlen.
Die Rückgabe der Sache nach § 174 StPO stellt eine 
Kritik an der Arbeit des Staatsanwalts und der Unter
suchungsorgane dar, zu der die Gerichte im Interesse 
der Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
verpflichtet sind. Jede Vertuschung vorhandener 
Mängel in der Ermittlung trägt die Möglichkeit in 
sich, daß sich diese durch das ganze gerichtliche Ver
fahren ziehen und zu fehlerhaften Entscheidungen 
führen.
Im Rückgabebeschluß sind konkrete Hinweise zu 
geben, welche Umstände in der weiteren Ermittlung 
noch aufzuklären sind. Dabei dürfen an die Nach
ermittlungen keine nicht realisierbaren Anforderun
gen gestellt werden. Sie müssen für die Entscheidung 
Bedeutung haben, sich auf die Tat beziehen und mit 
dieser im Zusammenhang stehen.
Bei Rückgabe der Sache an den Staatsanwalt bleibt 
das Verfahren bei Gericht anhängig, da es damit zu 
erkennen gegeben hat, daß es zwar entscheiden will, 
das bisherige Ermittlungsergebnis aber noch keine 
ausreichende Grundlage für die Entscheidung ist und 
einer Ergänzung bedarf. Ihrem Charakter nach ist 
diese Entscheidung des Gerichts eine prozeßleitende 
Maßnahme, durch die weder der Staatsanwalt noch 
der Beschuldigte beschwert sind. Ein Rechtsmittel 
steht ihnen deshalb nicht zu.

4. Im Eröffnungsverfahren hat das Gericht auch zu 
prüfen, ob es für die Entscheidung der Sache über
haupt zuständig ist, oder ob nicht die ausschließliche 
sachliche Zuständigkeit oder aber die örtliche Zu
ständigkeit eines anderen Gerichts gegeben ist. Ob
wohl das Oberste Gericht bereits in der Entscheidung 
vom 7. November 1955 — NJ 1956 S. 24 — klargestellt 
hat, wie in solchen Fällen zu verfahren ist, wird 
gleichwohl zuweilen noch in fehlerhafter Weise das 
Hauptverfahren eröffnet und das Verfahren erst in 
der Hauptverhandlung an ein anderes Gericht ver
wiesen. Im Fall der Unzuständigkeit des angerufenen 
Gerichts ist die Sache gemäß § 172 Ziff. 2 StPO durch 
Beschluß an den Staatsanwalt zurückzugeben. Da das 
Gericht in solchen Fällen nicht inhaltlich über die 
Sache entscheidet, scheidet eine Beschlußfassung nach 
§ 175 StPO aus. Die nach § 172 Ziff. 2 StPO zu fas
sende Entscheidung hat auch nicht die Wirkung einer 
Rückgabe der Sache in das staatsanwaltschaftliche 
Ermittlungsverfahren nach § 174 StPO. Es handelt 
sich dabei nicht um eine prozeßleitende Maßnahme. 
Vielmehr wird damit wieder die alleinige Verant
wortung des Staatsanwalts begründet.

5. Ergibt sich bei der Überprüfung des Akteninhalts, 
daß die Voraussetzungen des § 165 Ziffern 2 bis 4 
StPO vorliegen, kann das Gericht die vorläufige Ein
stellung des Verfahrens verfügen. Die Akten sind in 
diesem Falle an den Staatsanwalt zurückzugeben; das 
Verfahren bleibt aber bei Gericht anhängig. Zu be
achten ist dabei, daß die Einstellung des Verfahrens 
nach § 165 Ziff. 3 StPO, wenn also die zu erwartende 
Strafe für das mit der Anklage dem Beschuldigten 
zur Last gelegte Delikt neben einer bereits rechts
kräftig verhängten oder einer wegen einer anderen 
Straftat zu erwartenden Strafe nicht ins Gewicht 
fällt, ihrer Wirkung nach endgültig ist. Das trifft 
insbesondere dann zu, wenn die andere Strafe be
reits rechtskräftig ist oder bald rechtskräftig wird.


